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An die Erziehungsberechtigten des Kindes       
 
                                                  
 
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,  
 
 
Die Einschulungsuntersuchung  für  __________________________________________ 
  
          
findet am ________________________um _______ Uhr 
 
 
in der Grundschule BURGHOLZHAUSEN, Peter-Geibel-Str. 15 statt. 
 
Die Einschulungsuntersuchung, deren Rechtsgrundlagen unten aufgeführt sind, wird bei allen zur 
Schule angemeldeten und schulpflichtigen Kindern durchgeführt. Es handelt sich um eine 
Vorsorgeuntersuchung, die auf die spezifischen Anforderungen der Schule ausgerichtet ist.  
 
Da vor Aufnahme in der Schule erneut eine Impfberatung erforderlich ist (nach Präventionsgesetz in 
Verbindung mit § 34 Abs. 10a Infektionsschutzgesetz), ist die Vorlage des Impfbuches Ihres Kindes 
dringend erforderlich.  
 
 
 
Bitte bringen Sie zum Untersuchungstermin mit: 
 

 das Impfbuch und das Vorsorgeheft 
 weitere ärztliche Berichte (falls vorhanden)  

 
 
Falls Ihr Kind an dem oben genannten Termin erkrankt ist, informieren Sie bitte vorab das 
Sekretariat Ihrer zuständigen Schule (06175/3123), da die Terminvergabe durch die Schule 
erfolgt.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Schulärztin/Schularzt 
(Dieses Schreiben wurde maschinell ohne Unterschrift erstellt.) 
 
 
 
 
 
 
 
   
Hinweise des Hessischen Datenschützers zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung 
Die Untersuchung ist im Hessischen Schulgesetz und der Verordnung über die Zulassung und Ausgestaltung von 
Untersuchungen und Maßnahmen der Schulgesundheitspflege geregelt. Die Daten werden automatisiert 
gespeichert und durch die hierzu befugten Mitarbeiter/innen nur zum Zwecke der Schulgesundheitspflege 
verwendet. Soweit im Schulgesetz und anderen Rechtsvorschriften zur Verarbeitung der personengebundenen 
Daten nichts weiter geregelt, gelten die Vorschriften des Hessischen Datenschutzgesetzes.  


